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Zusammenfassung

Hintergrund: Laut einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (Aktenzeichen:
2 BvR 1630/21) stellt eine Urinabgabe unter Sichtkontrolle in einer Justizvollzugsanstalt
einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht dar, der
die Intimsphäre eines Inhaftierten berührt. Auch bei Dopingkontrollen fühlen sich
immer wieder Athleten durch das beobachtete Urinieren beeinträchtigt. Es liegen
jedoch bislang kaum Daten vor, die die psychische Belastung einer Urinabgabe im
Rahmen von Abstinenzüberprüfungen, z. B. bei Fahreignungsbegutachtungen oder
Bewährungsauflagen, untersuchen.
Material undMethoden: Es wurden 100 Personen (davon 84%männlich), die sich in 5
Entnahmestellen in Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg zur Abstinenzkontrolle
mittels Urinprobe vorstellten, fragebogenbasiert zu ihrer subjektiven Wahrnehmung
der Sichtkontrolle und dem Wunsch nach einem nicht näher definierten, kosten- und
zeitintensiveren alternativen Verfahren befragt.
Ergebnisse: Es gaben 37% der Probanden (n= 31) und 44% der Probandinnen (n=
7) an, die Sichtkontrollen nicht als unangenehm zu empfinden, wohingegen 12% der
männlichen (n= 10) und 31% der weiblichen Untersuchten (n= 5) diese Methode
als „sehr unangenehm“ oder sogar „unerträglich“ wahrnehmen. Während 75% der
Beteiligten kein alternatives Verfahren wünschen, sind 32 Personen bereit, einen
zunächst begrenzten zeitlichen und/oder finanziellen Mehraufwand in ein solches
Verfahren zu investieren.
Diskussion: Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass die Urinabgaben
unter Sichtkontrollen mit keiner wesentlichen psychischen Belastung für 85% der
untersuchten Personen einhergehen und offenbar kein vermehrtes Interesse an einem
mit Zeit- und Kostenmehraufwand verbundenen alternativen Verfahren vorliegt.
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Einleitung

Im Juli 2022 kam das Bundesverfassungs-
gericht zu dem Ergebnis, dass eine Urin-
abgabe unter Sichtkontrolle das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht verletzt (Aktenzei-
chen: 2 BvR 1630/21). Ein Inhaftierter ei-
ner Justizvollzugsanstalt (JVA) hatte Be-
schwerde eingelegt, da er die Entblößung
seinesGenitales imZugevonDrogenscree-

nings gemäß § 65 Abs. 1 StVollzG NRW als
„entwürdigend und beschämend“ emp-
fand [5].

Die Abgabe einer Urinprobe unter Sicht
wird inverschiedenenBereichengefordert.
Neben der Überprüfung einer Alkohol-/
Drogen-/Medikamentenabstinenz, u. a. im
Zusammenhang mit einer Fahreignungs-
begutachtung oder mit Bewährungsauf-
lagen, wird sie bei Dopingkontrollen im
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Abb. 18Grad der Belastung durch die Sichtkontrolle. Zur besseren Veranschaulichungwurden fol-
gendeGruppengebildet:diejenigen,diedasVerfahrennichtodernur leichtunangenehmempfanden,
wurden der Gruppe „eher nicht unangenehm“ zugeordnet; diejenigen, die das Verfahren als sehr un-
angenehmoderunerträglichwahrnehmen,wurdenderGruppe „sehr unangenehm“ zugeordnet,p=
0,047

Leistungssport oder zur Feststellung von
Suchtmittelkonsum, u. a. in JVA, durchge-
führt. Ziel der Kontrollen ist es, Suchtmit-
telmissbrauchbzw. denGebrauch von kör-
perfremden Substanzen zur Leistungsstei-
gerung aufzudecken, wobei sich Urin auf-
grund der längeren Nachweisdauer und
der weniger invasiven Probengewinnung
alsProbenmaterialbessereignetalsBlut [3,
11]. Um etwaige positive Untersuchungs-
ergebnisse zu verschleiern, ist der Ver-
such einer Probenmanipulation durch die
Betroffenen denkbar. Um Manipulationen
möglichst zu vermeiden, wird im forensi-
schen Setting von den anerkannten Un-
tersuchungsstellen eine Urinabgabe unter
Sichtkontrollegefordert,wodurchgewähr-
leistet werden soll, dass die Probe eindeu-
tig einem Probanden zugeordnet und die
Zusammensetzungder Probenachträglich
nicht verändert werden kann. Der Einsatz
von sog. Markerverfahren, bei denen be-
stimmte Stoffe (sog. Marker) nach dem
ZufallsprinzipvomProbandenvorderUrin-
gewinnungeingenommenund inderUrin-
probe bestimmt werden müssen, ist nach
Auffassungder Gesellschaft für Toxikologi-
sche und Forensische Chemie (GTFCh), der
Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedi-
zin (DGVM), der Deutschen Gesellschaft
für Verkehrspsychologie (DGVP) und der
Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin
(DGRM) nicht geeignet, Manipulationen

auszuschließen und Sichtkontrollen zu er-
setzen [14].

Franz et al. beobachteten jährlich bis zu
8 Manipulationsversuche bei ca. 7000 Uri-
nabgaben zu Abstinenzkontrollzwecken
[13], während in der Arbeit von Kluge et al.
Täuschungen in 6 der 550 untersuchten
Urinproben zur Abstinenzkontrolle iden-
tifiziert werden konnten [17]. Auch bei
Dopingkontrollen wird wiederholt von
Manipulationen der Urinproben berich-
tet, wie beispielsweise im Jahr 1992, als
die Leichtathletinnen Katrin Krabbe, Grit
Breuer und Silke Möller jeweils identische
Urinproben vorwiesen [8].

Die Möglichkeiten der Manipulation
sind mannigfaltig und umfassen ne-
ben Methoden der In-vivo-Probenverfäl-
schung – z. B. durch exzessive Flüssigkeits-
aufnahme oder Einnahme von Diuretika
zur Verdünnung des Urins – auch in vitro
durchgeführte Täuschungsversuche durch
Beimengung von Fremdsubstanzen nach
der Blasenentleerung wie beispielsweise
Essig, Waschmittel oder anderen Che-
mikalien, um eine Substanzdetektion in
den chemisch-toxikologischen Analysen
zu stören oder zu verhindern. Darüber
hinaus kann der Urin durch Flüssigkeiten
wie beispielsweise Fremd- oder „Fakeurin“
substituiert werden. Die Vorgehensweisen
reichen in diesem Zusammenhang von
Applikation der Fremdflüssigkeit durch

Katheterisierung der Harnblase im Vorfeld
der Probennahme bis hin zu kommerzi-
ell verfügbaren Penisprothesen, wie z. B.
„The Whizzinator“, der in verschiedenen
Hauttönen und mit einem Heizkissen zur
Erwärmung einer als Urin vorgewiesenen
Fremdflüssigkeit auf Körpertemperatur
erhältlich ist [9, 16, 19].

Um Täuschungsversuche möglichst
auszuschließen, wird als Standardver-
fahren bei Urinkontrollen zur Alkohol-/
Drogen-/Medikamentenabstinenz im fo-
rensischen Setting eine Sichtkontrolle
in Anlehnung an die Bestimmungen der
WorldAnti-DopingAgency (WADA) [6] und
der Stiftung Nationale Anti Doping Agen-
tur Deutschland (NADA) [4] gefordert.
Die Vorgaben sind in den Beurteilungs-
kriterien zur Fahreignungsbegutachtung
niedergelegt und beinhalten u. a., dass
für die Kontrollperson eine ungehinderte
Sicht auf die Körperaustrittsöffnung wäh-
rend der Probenabgabe gesichert sein
muss, was zwingend mit einer Freile-
gung des Genitales und der Unterarme
verbunden [3]. Vorgaben für bauliche
Vorrichtungen in den Entnahmestellen
existieren zwar nicht, es muss jedoch
gewährleistet sein, dass die Toiletten für
beide Geschlechter so ausgestattet sind,
dass die Gewinnung der Urinprobe direkt
oder indirekt (z. B. durch geneigte Spiegel)
kontrolliert werden kann [2].

Laut Bundesverfassungsgericht stel-
len beaufsichtigte und mit einer Ent-
kleidung verbundene Urinprobenahmen
einen schwerwiegenden Eingriff in das
allgemeine Persönlichkeitsrecht dar und
berühren die Intimsphäre der betroffenen
Personen und bedürfen daher beson-
derer Rücksichtnahme und Abwägung
[5]. Zwar erfolgen die Abstinenzkon-
trollen teils im eigenen Interesse der
Betroffenen – z. B. um einen Führerschein
wiederzuerlangen oder der Vollstreckung
einer Strafe zu entgehen –, allerdings ist
nicht davon auszugehen, dass sich hier-
durch das Schamgefühl der Probanden
und Probandinnen reduziert. Die psychi-
schen Auswirkungen einer beobachteten
Urinprobenabgabe auf die Betroffenen
wurden bislang lediglich im Kontext von
Dopingtests, die jedoch für die Athleten
verpflichtend sind, um an Wettkämpfen
teilnehmen zu dürfen, untersucht. Die ne-
gativen Wahrnehmungen reichen hierbei
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Abb. 29Wunsch nach ei-
nemalternativenVerfahren
unterBerücksichtigungdes
Grades der empfundenen
Belastung,p<0,001

von „peinlich berührt“ über „gedemütigt“
[7] bis hin zur Verletzung der persönlichen
Integrität [9] und können im ungünstigs-
ten Fall einen psychogenen Harnverhalt
(Paruresis) zur Folge haben [9, 10, 15].

Alternative Methoden zur Sichtkontrol-
le existieren bislang kaum. Im Zuge der
Pandemie wurden virtuelle, kontaktlose
Verfahren z. B. via Videotelefonie [12], die
jedoch bislang ebenso wenig in den Be-
stimmungen der WADA oder der Fahr-
eignungsbegutachtung Berücksichtigung
fanden wie sog. Markerverfahren, erprobt
[1, 14].

Ziel der Erhebung war es, einen Ein-
blick zu gewinnen, wie beeinträchtigt sich
Betroffene durch die Sichtkontrollen bei
Abstinenzüberprüfungen fühlen, ob ein
grundsätzliches Interesse an alternativen
Verfahren besteht und welche Mehrkos-
ten die Betroffenen bereit wären, hierfür
in Kauf zu nehmen.

Methodik

Zur Abschätzung der individuellen Belas-
tung einer Sichtkontrolle wurden Proban-
dinnen und Probanden, die 2019 an ei-
nem Abstinenzkontrollprogramm mit Ur-
inscreenings in insgesamt 5 Entnahme-
stellen inBayern, Baden-Württembergund
Thüringen teilnahmen, nach dem Zufalls-
prinzip unter Verwendung eines standar-
disierten Fragebogens untersucht.

Der Fragebogen wurde von den Auto-
ren entwickelt und umfasst neben sozio-
demografischen Variablen wie Alter und
Geschlecht den Grund der Probennahme.
Die teilnehmenden Personen wurden ge-
beten, anhand einer 4-stufigen Skala ein-
zuschätzen, wie unangenehm sie die prak-
tizierte Abgabe der Urinprobe empfinden,
wobei die 4-stufige Skala von „nicht unan-
genehm“ über „etwas unangenehm“ und
„sehr unangenehm“ bis zu „unerträglich“
reichte. Zudem sollten sie abwägen, ob
sie an nicht näher definierten, alternati-
ven Verfahren interessiert wären, die die
Urinprobenahmeunter Beobachtungzwar
ersetzen würden, jedoch mit einem finan-
ziellen und zeitlichen Mehraufwand ver-
bunden wären. Bei Interesse an einem al-
ternativenVerfahren sollte in einer offenen
Frage der maximale finanzielle und zeit-
liche Zusatzaufwand, den sie zu tragen
bereit wären, angeben werden.

Die Teilnahme an der Umfrage war für
die Probandinnen und Probanden freiwil-
lig, verbunden mit der Aufklärung, dass
hierdurchwederVor- nochNachteile für sie
entstehen. Von den Entnahmestellen wur-
den in der zweiten Jahreshälfte 100 voll-
ständig ausgefüllte Fragebogen zurück-
geschickt, was einer Rücklaufquote von
100% entspricht. Der Fragebogen wur-
de anonymisiert erfasst und die Einträge
zunächst deskriptiv ausgewertet. Bivariat
wurde analysiert, inwieweit sich Alter, Ge-
schlecht, der Anlass der Urinprobe und das

Ausmaß eines unangenehmenGefühls auf
den Wunsch nach einer Alternative aus-
wirken; zusätzlich wurden dafür auch die
Einträge „sehr“ und „unerträglich“ unan-
genehmzurKategorie„sehrunangenehm“
unddieEinträge„nicht“und„wenig“unan-
genehm zu „eher nicht unangenehm“ zu-
sammengefasst. Es wurden Kreuztabellen
erstellt und der Chi2-Test angewendet, für
das Alter wurde mittels Mann-Whitney-U-
Test verglichen. Die Assoziation zwischen
dem Ausmaß des unangenehmen Gefühls
und Geschlecht wurde ebenso überprüft.
Für die Fälle mit Wunsch nach Alternati-
ven wurde die Höhe der maximalen Mehr-
kosten in Euro und des maximalen Zeit-
aufwands in Minuten dafür nach Ausmaß
des unangenehmen Gefühls und nach Ge-
schlecht getrennt ausgewertet. Die Statis-
tik und die Diagramme wurden mit IBM®
SPSSVersion23erstellt. Boxplots stellenals
Box den Bereich vom 25. bis zum 75. Per-
zentilwert dar, der Median wird angezeigt.
DieWhiskersdokumentierendenhöchsten
bzw. niedrigsten Wert, der innerhalb des
1,5-fachen Interquartilsbereichs (IQR) ab
der oberen bzw. ab der unteren Boxgren-
ze in den Daten auftritt. Ausreisser liegen
zwischen dem 1,5-fachen und dem drei-
fachen IQR und werden mit einem Kreis
gekennzeichnet, Extremwerte liegen au-
ßerhalb des dreifachen IQR und werden
mit einem Sternchen markiert.
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Abb. 39Höhe desma-
ximalen finanziellen (p=
0,098) (a) und zeitlichen
(b)Mehraufwandes (p=
0,894) derjenigen, die ein
alternatives Verfahren be-
fürworten unter Berück-
sichtigung des Grads der
empfundenen Belastung
durch die Sichtkontrollen

Ergebnisse

Das Untersuchungskollektiv umfasste
überwiegend männliche Probanden (n=
84, 84%); der Altersdurchschnitt betrug
bei ihnen 36 Jahre (Range 18 bis 62 Jah-
re, Median 35 Jahre); die Frauen waren
tendenziell etwas älter (23 bis 67 Jahre,
Median 41,5 Jahre). Es unterzogen sich
67 Probandinnen und Probanden (67%)
einem Abstinenzkontrollprogramm im
Rahmen einer Fahreignungsbegutach-
tung, und in 26 Fällen (26%, darunter
eine Frau) wurden Urinkontrollen im Zu-
sammenhang von Bewährungsauflagen

durchgeführt. Dass eine Urinprobe so-
wohl wegen einer Bewährungsauflage
als auch wegen einer Fahreignungsbe-
gutachtung gefordert sei, kreuzten 3
männliche Teilnehmer (3%) an, während
4 männliche Probanden sonstige Gründe
wie beispielsweise Führungsaufsicht oder
eine freiwillige Untersuchung angaben.

Es gaben 38% der Probandinnen und
Probanden an, keine subjektive Belastung
durch eine Urinabgabe unter Sichtkontrol-
le zu empfinden. Knapp die Hälfte des
Untersuchungskollektivs (47%) fühlte sich
durch das Urinieren unter Beobachtung
leicht beeinträchtigt,wohingegendas Vor-

gehen für 12 der untersuchten Personen
(12%) sehr unangenehm und für 3 (3%)
gar unerträglich war. Zwar nahmen 43,8%
der untersuchten Frauen (n= 7) keine Be-
lastung durch die praktizierte Entnahme-
methode wahr, allerdings ist der Anteil
derer, die dieUrinkontrolle unter Beobach-
tung als „sehr unangenehm“ bzw. „uner-
träglich“ empfanden (Frauen: n= 5, Män-
ner n= 10) gegenüber denjenigen, die da-
durch keine oder nur eine geringe Belas-
tung wahrnahmen (Frauen: n= 11, Män-
ner:n= 74), bei den Frauen signifikant (p=
0,047) höher, . Abb. 1.
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Abb. 49Höhe desma-
ximalen finanziellen (p=
0,389) (a) und zeitlichen (b)
(p= 0,495)Mehraufwan-
des derjenigen, die ein al-
ternatives Verfahren befür-
worten, unter Berücksichti-
gung des Geschlechts

An einem alternativen Verfahren ohne
Sichtkontrolle waren insgesamt 25 Perso-
nen interessiert. Während keine altersspe-
zifischen Unterschiede festzustellen sind
(Medianebei 35bzw. 36 Jahren,p= 0,711),
scheinen Frauen einer Alternative gegen-
über eher aufgeschlossen zu sein (43,8%
(7 von 16) der Frauen im Gesamtkollek-
tiv, 21,4% der Männer (18 von 84), p=
0,059). AuchderGradder individuellenBe-
lastung durch die Sichtkontrollen scheint
Einfluss auf das Interesse zu haben. So
waren 13 von 15 (87%) Teilnehmenden
mit einer subjektiven starken bzw. uner-
träglichen Belastung an einem alternati-

ven Verfahren interessiert, während ledig-
lich 12 der 85 (14%) Probanden und Pro-
bandinnen ohne subjektive Belastung den
Wunsch nach einer Alternative äußerten
(p< 0,001),. Abb. 2. Der Wunsch nach ei-
ner Alternative zeigt keine statistische As-
soziation mit dem Grund der Urinabgabe
(p= 0,759); die 3, die als Grund Bewährung
und eine Fahreignungsbegutachtung an-
gaben, wünschten alle keine Alternative.

Die 25 Personen mit dem Wunsch
nach einer Alternative würden im Median
30min zusätzlich dafür in Kauf nehmen;
die Spannweite reichte von keinem zusätz-
lichen Zeitaufwand bis zu 180min; dafür

würden sie zwischen 0 und 110 mehr
ausgeben, imMedian20. EinUnterschied
zwischen den Geschlechtern oder dem
Grad der individuellen Belastung zeigte
sich hierbei nicht, . Abb. 3 und 4. Nur
ein Proband würde weder Zeit noch Geld
investieren; zwei weitere wären bereit,
Zeit (männlich: 10min, weiblich: 30min),
aber kein Geld zu investieren; ein Proband
würde nur 80 Zusatzkosten, aber keinen
zeitlichen Mehraufwand tragen.

SiebenweiterePersonen (6Männerund
eineFrau)warenzwarankeinerAlternative
interessiert, trugen aber Geld- und Zeitbe-
träge ein, die sie maximal zu investieren
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Tab. 1 Teilnehmende, die eine sehr hohe Belastung („unerträglich“) durch die Sichtkontrolle empfinden
Lfd.
Nr.

Ge-
schlecht

Alter Grund für Absti-
nenzkontrolle

Interesse an alternati-
vem Verfahren

Max. finanzieller
Mehraufwand

Max. zeitlicher
Mehraufwand

Sonstiges

42 w 48 J Fahreignungsbegut-
achtung

Ja 20 40min –

71 m 26 J Fahreignungsbegut-
achtung

Nein – – –

87 m 19 J Sonstiges Ja 40 30min Vorschlag: Anwen-
dung einer Kamera

bereit wären. Diese lagen im Median bei
5 (0–150) bzw. 15min (0–60min).

Diejenigen, die Interesse an einem al-
ternativen Verfahren bekundeten, würden
nicht signifikant mehr Geld oder Zeit in-
vestieren als diejenigen, die kein Interes-
se geltend machen, aber dennoch bereit
wären, einen zeitlichen oder finanziellen
Mehraufwand zu investieren. Statistisch
signifikante alters- oder geschlechtsspe-
zifische Unterschiede bzw. Unterschiede
in der individuell wahrgenommenen Be-
lastung durch die Sichtkontrolle sind zwar
nicht zu verzeichnen, allerdings würden
Männer sowie Probandinnen und Proban-
den, die die Sichtkontrolle als sehr unan-
genehm bis unerträglich empfinden, ten-
denziell auch mehr Zeit und/oder Geld
aufwenden.

Bei den 3 Teilnehmenden, die die Sicht-
kontrolle als „unerträglich“ empfanden,
war lediglich bei 2 Personen der Wunsch
nach einer Alternative, für die sie einen
Mehraufwand von 30min bzw. 40min so-
wie 40 bzw. 20 investieren würden, zu
erkennen (. Tab. 1).

Diskussion

Die Ergebnisse der Untersuchung legen
nahe, dass Sichtkontrollen bei der Abga-
be von Urinproben insbesondere für den
Großteil der männlichen Betroffenen of-
fenbarkeinewesentlichepsychischeBelas-
tung darstellen. Lediglich 15% der befrag-
ten Personen empfanden die Sichtkontrol-
len als „sehr unangenehm“ oder gar „uner-
träglich“, während 38% der Befragten kei-
nerlei Unannehmlichkeiten angaben. Zu
einem ähnlichen Ergebnis kamen bereits
2014 Elbe et al. [9], die dänische Leis-
tungssportlerinnen und Leistungssportler
im Rahmen einer Fragebogenstudie zu ih-
rer Einstellung zu Dopingtests befragten.
Es gaben 15,3% der befragten Athletin-
nen und Athleten an, dass durch die Be-

obachtung beim Urinieren ihre persön-
liche Integrität verletzt werde, während
sich 33,4% der Sportlerinnen und Sport-
ler wegen Schwierigkeiten beim Wasser-
lassen „gestresst“ fühlten. In Deutschland
tätiges Doping-Kontrollpersonal vermutet
in ca. 42% der Kontrollen Verzögerungen
bei der Urinabgabe, was es vornehmlich
auf die psychische Belastung in der Kon-
trollsituation zurückführt [18]. Diese Ver-
mutung konnten Elbe et al. bestätigen,
indem 60% der 222 befragten deutsch-
sprachigen Sportlerinnen und Sportler an-
gaben, mindestens einmal einen psycho-
genen Harnverhalt bei Dopingkontrollen
erfahren zu haben [10]. Die höhere Be-
lastung der Sportlerinnen und Sportler
lässt sich möglicherweise dadurch erklä-
ren, dass Probandinnen und Probanden
im Vorfeld der Abstinenzkontrolle das Pro-
benmaterial (HaaroderUrin) selbstwählen
können und in der Regel keine sportlichen
Höchstleistungen vor dem Toilettengang
erbringen müssen. Auch besteht bei ei-
ner erfolglosen Urinprobenabgabe nicht
die Gefahr, dass die Testung als positiv
gewertet wird, was ggf. mit dem Ende ei-
ner Sportkarriere verbunden sein kann [9],
vielmehr kann bei einer Abstinenzkontrol-
le eine Probe u.U. auch wiederholt wer-
den [3]. Dass die kontrollbedingte Belas-
tung subjektiv sehr unterschiedlich wahr-
genommenwird, unterstreicht eine Unter-
suchung unter nordamerikanischen Ath-
letinnen und Athleten, von denen 71,4%
angaben,dass einDopingtest für sie „keine
große Sache“ darstelle [7].

Im Gegensatz zu Untersuchungen un-
ter Sportlerinnen und Sportlern [9, 18],
die keine geschlechtsspezifischen Unter-
schiede feststellen konnten, empfanden
die Frauen der gegenständlichen Unter-
suchung eine beobachtete Urinprobenah-
me unangenehmer als Männer. Anders als
in den Dopingbestimmungen der WADA
[6] und NADA [4] ist bei Urinkontrollen

im Zusammenhang mit Fahreignungsbe-
gutachtungen gemäß CTU-Kriterien keine
geschlechtsidentische Kontrollperson ge-
fordert [3], was zu einer unangenehmeren
Atmosphäre für Frauen beitragen kann.

Lediglich 25 der befragten Personen
(davon 28% weiblich) waren an einem
alternativen Verfahren ohne Sichtkontrol-
le bei zusätzlichem finanziellen und/oder
zeitlichen Mehraufwand interessiert. Das
Ergebnis unserer Untersuchung suggeriert
ein deutlich geringeres Bestreben nach al-
ternativen Verfahren im Kontext von Ab-
stinenzüberprüfungen als unter Sportle-
rinnen und Sportlern, die typischerweise
die Kosten für die Dopingkontrollen nicht
selbst tragen müssen. In der Arbeit von
Elbe et al. wurde die Haltung hinsichtlich
Markerverfahren im Rahmen von Doping-
kontrollen unter Athletinnen und Athleten
untersucht. Während ein Teil der Studien-
teilnehmenden seine Einstellung anhand
eines Fragebogens theoretisch einschät-
zen sollte, unterzog sich ein anderer Teil
der Studienteilnehmenden zunächst einer
UrinkontrollemittelsMarkerverfahren und
wurde im Anschluss daran standardisiert
befragt. 47,6%derhypothetischbefragten
und 85,3% der die Alternative testenden
und in Dopingtests erfahrenen Athletin-
nen und Athleten würden demnach ein
MarkerverfahrengegenüberdenSichtkon-
trollen bevorzugen [11].

Nur 2 der 3 Personen, die die Sicht-
kontrollenals „unerträglich“wahrnahmen,
waren einer Alternative gegenüber posi-
tiv aufgeschlossen, wobei der akzeptierte
Mehraufwand nicht überdurchschnittlich
war. Die gegenständliche Erhebung lässt
somit vermuten, dass eine sehr hohe sub-
jektiveBelastungnicht zwingendmit einer
erhöhten Bereitschaft für alternative Me-
thoden einhergeht, oder dass in diesen
Einzelfällen die finanziellen und zeitlichen
Möglichkeiten eher begrenzt sind.
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Die eingangs erwähnte Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts ist nur ein-
geschränkt auf unser Untersuchungskol-
lektiv übertragbar, da die Voraussetzun-
gen des § 65 StVollzG NRW mit einer
TeilnahmeaneinemAbstinenzkontrollpro-
gramm nicht vergleichbar sind. Die Rich-
terinnen und Richter stellten zwar fest,
dass staatliche Maßnahmen, bei denen
sich Betroffene entkleiden müssen, einen
schwerwiegenden Eingriff in das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht darstellen. Da sie
vonbesonderemGewicht und imStrafvoll-
zug nicht immer vermeidbar seien, habe
der Gefangene Anspruch auf besondere
Rücksichtnahme. Neben der Frequenz der
anlasslosen Drogenscreenings wurde im
Urteil u. a. auch das Versäumnis der JVA,
dem Häftling eine Kapillarblutprobe als
milderes Mittel anzubieten, kritisiert [5].
Diese Kritikpunkte treffen auf ein Absti-
nenzkontrollprogramm jedoch nicht voll-
umfänglich zu. Zwar erfolgt die Überprü-
fung der Abstinenz im Auftrag der Betrof-
fenenselbst, auch istdieAnzahl derProben
gemäß der Richtlinien innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums vorab festgelegt und
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kön-
nen zwischen einer Urin- und Haaranalytik
wählen, allerdings begründen sich auch
die forensischen Urinkontrollprogramme
nicht gänzlich auf der Freiwilligkeit der
Probanden und können bei Nichtkoope-
ration mit teils erheblichen negativen Fol-
gen für dieBetroffenen (z. B.Widerruf einer
Bewährung) einhergehen.

Limitierung

Bei 100 Teilnehmenden ist das Ergebnis
der gegenständlichen Stichprobe nicht re-
präsentativ und bedarf der weiteren, um-
fassenderen Erhebung in einem größe-
ren Untersuchungskollektiv. Da die psy-
chogene Belastung einer Methode inter-
und intraindividuell unterschiedlich istund
vonmultiplen Faktoren wie beispielsweise
der Persönlichkeitsstruktur der Probanden
und Probandinnen oder den individuellen
Erfahrungen mit Urinkontrollen abhängt,
wäre die Erhebung zusätzlicher, persön-
lichkeitsassoziierter Variablen in zukünfti-
gen Untersuchungen anzustreben, um die
Aussagekraft zu erhöhen.

Fazit für die Praxis

Die Ergebnisse der Befragung legen nahe,
dass sich Probandinnen und Probanden, die
sich aufgrund eines Abstinenznachweises ei-
ner Urinprobenabgabe unterziehen, durch
die Sichtkontrolle nicht wesentlich belas-
tet fühlten, wenngleich sich Frauen mit der
Maßnahme unwohler fühlten als Männer. Ein
alternatives Verfahren, das ohne Sichtkon-
trolle, jedoch mit einem finanziellen und/
oder zeitlichen Mehraufwand verbunden ist,
befürworteten lediglich 21% der befragten
Männer und 44% der Frauen. Ein dringender
Handlungsbedarf hinsichtlich der Anpassung
der gängigen Methoden zur Probengewin-
nung im Zusammenhang mit Abstinenzkon-
trollen ist somit aus Sicht der überwiegend
männlichen Betroffenen nicht zu erkennen.
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Abstract

Subjective burden of urine sample collection under direct observation
as part of drug testing

Background: According to a decision by the Federal Constitutional Court (2 BvR
1630/21), directly observed urine sample collection in correctional facilities constitutes
a serious infringement of the general personal rights, which affects the intimate
sphere of an inmate. Athletes frequently feel burdened by the observed urination
during doping tests, too; however, there are hardly any data available that examine the
psychological stress of urine sample collection in the context of drug testing, e.g., for
driving fitness assessment or probation conditions.
Material and methods: A total of 100 subjects (84% male) who presented for urine
drug monitoring at 5 collection points in Bavaria, Thuringia and Baden-Württemberg
were asked via a questionnaire about their individual perception of the monitoring
method and their desire for a not further specified alternative nonobservational but
more cost-intensive and time-intensive procedure.
Results: Overall, 37% of the male (n= 31) and 44% (n= 7) of the female participants
stated that they did not feel any discomfort urinating under supervision, whereas 12%
of the males (n= 10) and 31% of the females (n= 5) perceived this method as very
unpleasant or unbearable. While 75% of the subjects did not desire an alternative
procedure, 32 subjects were willing to invest additional time and/or money.
Discussion: The results suggest that supervised urine sample collection is not
associated with a significant burden for 85% of the subjects and that there is no
increased interest in an alternative procedure associated with additional time and
costs.

Keywords
Sampling · Urine screening · Substance control · Manipulation · Questionnaire
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